
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1997/4/25 97/02/0111
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.04.1997

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §38;

VwGG §45 Abs1;

Rechtssatz

Auch dem VwGG ist eine Verp6ichtung auf Aussetzung eines verwaltungsbehördlichen Verfahrens im Falle der Stellung

eines Wiederaufnahmeantrages an den VwGH nicht zu entnehmen.
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